
Die TEAG bietet für elektrische Raumheizung (z. B. Wärmepumpen),
Lüftung und Klimatisierung sowie Ladestrom für Elektrofahrzeuge das Produkt 
TEAG.Heizstrom an.

Anwendungsbereiche
 Wärmepumpenanlagen, einschließlich Zusatz- und Notheizvorrichtungen 

(z. B. Heizstäbe)
 Wärmespeicher-Raumheizungsanlagen, z. B. Nacht- bzw. Fußboden- 

Speicherheizungen (Gilt nur für Anlagen, die vor dem 1. Januar 2024 in Betrieb 
 genommen wurden.)

 Anlagen zur Raumkühlung
 Stromspeicher
	 Aufladen	von	Elektroautos	an	nicht	öffentlich	zugänglichen	Ladepunkten

Nicht anwendbar bei
	 elektrischen	Durchlauferhitzern	(DE)	zur	Brauch-	und	Trinkwarmwasserbereitung	

Die Rahmenbedingungen finden Sie auf der Rückseite.

TEAG.Heizstrom
Das Wichtigste in Kürze

Bei Fragen:
TEAG	Thüringer	Energie	AG
Kundenservice
Postfach 10 07 62
07707 Jena

Telefon		03641	817-1111
Fax		03641	817-1118
kundenservice@teag.de
www.teag.de
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Rahmenbedingungen
 Die Anlagen sind mit einer getrennten Zählung ausgestattet; das heißt, der Ver-

brauch der Anlagen wird separat vom sonstigen Verbrauch, wie z. B. Haushaltsbedarf, 
erfasst;	und	es	handelt	sich	um	Anlagen	gemäß	§	14a	EnWG	(Steuerbare	Verbrauch-
seinrichtungen)

 Für Anlagen, die nach dem 1. Januar 2024 in Betrieb genommen wurden bzw. für Be-
standsanlagen, hinsichtlich der der Wechsel in die netzorientierte Steuerung erfolgt 
ist, muss die Netzentgeltreduzierung nach Modul 2 gewählt sein.

 Ob	TEAG.Heizstrom	an	Ihrer	Verbrauchsstelle	grundsätzlich	verfügbar	ist,	erfragen	
Sie	gern	telefonisch	bei	unserem	ServiceCenter	unter	03641/8171111;	Sie	können	
die Verfügbarkeit aber auch ganz einfach online im Preisrechner unter www.teag.de 
prüfen.

 Alle	Geräte,	die	über	TEAG.Heizstrom	mit	Strom	beliefert	werden,	sind	fest	anzu-
schließen.

 Die	Anlagen,	die	an	dem	Zähler	angeschlossen	sind,	können	Sperrzeiten	Ihres	Netz-
betreibers unterliegen; Sperrzeiten sind Zeiten, in denen die Stromzufuhr unterbro-
chen	ist.	Infolge	netzorientierter	Steuerungsmaßnahmen	kann	es	zu	einer	zeitweisen	
Leistungsreduzierung	kommen.

 Die	für	Sie	gültigen	Sperrzeiten	erfahren	Sie	bei	Ihrem	Netzbetreiber.
 Ihr	Stromverbrauch	wird	nach	dem	Preismodell	abgerechnet,	das	der	vorhandenen	
Messart	(Eintarifmessung	oder	Doppeltarifmessung)	entspricht.

 Die	bei	einer	vorhandenen	Doppeltarifmessung	eingestellten	Zeiten	(Hochtarifzeit	HT	
und	Niedertarifzeit	NT)	werden	vom	Netzbetreiber	vorgegeben.

 
Wichtiger Hinweis für die Errichter von elektrischen Heizungsanlagen
Bei der Dimensionierung einer elektrischen Heizungsanlage ist zu beachten, dass 
etwaig	geltende	Sperrzeiten	bzw.	die	Leistungsreduzierung	durch	Steuerungsmaß-
nahmen durch geeignete Maßnahmen (Wärmespeicher) überbrückt werden!

Der	für	die	TEAG	Thüringer	Energie	AG	gültige	Verhaltenskodex	ist	unter	
www.teag.de einseh- und abrufbar.


